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Antrag auf Unterstützungsleistung für Organisationen aus dem Sport-, Bil-
dungs- und Kulturbereich 

Anspruchsvoraussetzungen: 

 Die gesuchstellende Organisation mit Sitz in Liechtenstein ist insbesondere im Be-
reich Sport, Bildung oder Kultur tätig; 

 Die Organisation legt glaubhaft dar, dass sie unmittelbar aufgrund einer staatlichen 
Massnahme gemäss der Verordnung vom 13. März 2020 über Massnahmen zur Be-
kämpfung des Coronavirus (COVID-19) einen finanziellen Schaden erlitten hat;  

 Der finanzielle Schaden beträgt mindestens CHF 1000; 

 Der finanzielle Schaden der Organisation ist nicht durch eine private Versicherung 
gedeckt; 

 Es wurde keine andere staatliche Unterstützungsmassnahme in Anspruch genom-
men, mit Ausnahme der Kurzarbeitsentschädigung; 

 Die gesuchstellende Organisation erhält keinen regulären Staatsbeitrag;1 

 Der Schaden ist nicht bereits durch andere finanzielle Beiträge des Staates gedeckt.2 

Höhe der Unterstützungsleistung: 

Pro Organisation werden einmalig 50 % des nachgewiesenen Schadens und in Summe maxi-
mal CHF 25‘000 ausgerichtet. 

Angaben zur Organisation: 

 Name der Organisation:________________________________________________ 

 Adresse:____________________________________________________________ 

 PLZ/Ort:____________________________________________________________ 

 Ansprechperson der Organisation:________________________________________ 

 Funktion der Ansprechperson:___________________________________________ 

 Telefonnummer der Ansprechperson:______________________________________ 

 E-Mail der Ansprechperson:_____________________________________________ 

Angaben zum finanziellen Schaden: 

 Die Organisation hat seit dem 19. März 2020 einen finanziellen Schaden erlitten auf-
grund: 

 der Absage einer Veranstaltung und der dafür im Vorfeld getätigte Ausgaben;3 

                                                      
1  Dies umfasst die öffentlichen Unternehmen mit einem Staatsbeitrag; nicht davon erfasst sind bspw. J+S Beiträge. 
2  Durch Jahrespauschale oder anlassbezogen. 
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 dem Verbot von Vereinsaktivitäten und der dafür bereits getätigten Ausga-
ben; 

 der Schliessung des Unterhaltungs- bzw. Freizeitbetriebs (Bspw. Sportstätte, 
Kulturbetrieb, Konzerthaus, Theater); 

 der Schliessung von Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen;  

 von Ausgaben für Fixkosten bei vereinseigenen Anlagen oder anfallenden 
Mietkosten bei vom Verein genutzten Räumlichkeiten und Anlagen; 

 von Verpflichtungen gegenüber Personen mit Nebenämtern; 

 anderer Grund:________________________ 

 
 Wann bzw. in welchem Zeitraum ist der Schaden entstanden? 

_______________________________________ 

 Höhe des finanziellen Schadens bzw. der bereits getätigten Ausgaben: ____________ 

 Ist der Ausfall durch eine private Versicherung gedeckt? Ja:__ / Nein:___ 

Wenn ja, durch welche:_______________ CHF:________________________ 

 Wurde in Zusammenhang mit der Corona-Krise eine andere staatliche Unterstüt-
zungsmassnahme in Anspruch genommen? 

Ja:___ / Nein:___ 

Wenn ja, welche:-______________________________ 

 Erhält Ihre Organisation einen regulären Staatsbeitrag (Jahrespauschale oder anlass-
bezogen)? 

Ja:___ / Nein:___ 

Wenn ja, von welcher staatlichen Stelle und in welcher Höhe?___________________ 

Nachweis des finanziellen Schadens: 

Zum Nachweis des finanziellen Schadens aufgrund bereits getätigter Ausgaben werden fol-
gende Unterlagen eingereicht: 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

  

                                                                                                                                                                      
3  Darunter fallen bspw. auch nachweislich getätigte Ausgaben für ein abgesagtes Trainingslager, eine abgesagte Lagerwo-

che oder einen abgesagten Meisterschaftsbetrieb. 
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Bankverbindung für die Überweisung des Unterstützungsbeitrags: 

Name der Bank:  

Adresse:  

IBAN:  

Zahlungsempfänger / Adresse:  

Weitere Hinweise: 

Der finanzielle Schaden bzw. die bereits getätigten Ausgaben betreffen den Zeitraum 
vom 19. März bis 30. Juni 2020. Der Antrag ist spätestens einen Monat nach Ablauf der 
Laufzeit bei der zuständigen Stelle einzureichen. Sollte die Massnahme ganz oder teil-
weise wieder aufgehoben werden, informiere ich die zuständige Stelle unverzüglich. 

Korrespondenz: 

 Hiermit bestätige ich, dass alle weitere Korrespondenz ausschliesslich über die 
folgende E-Mail Adresse geführt wird: _________________________________ 

 Die weitere Korrespondenz ist auf dem elektronischen Weg nicht möglich, daher 
erfolgt die weitere Korrespondenz an folgende inländische  
Zustelladresse: _____________________________________________________ 

Verpflichtung: 

Hiermit wird bestätigt, dass alle Angaben wahrheitsgetreu und vollständig eingetragen wur-

den; auch wird davon Kenntnis genommen, dass unwahre Angaben und das Verschweigen 

von Tatsachen, die zu einer ungerechtfertigten Auszahlung von Unterstützungsleistung füh-

ren könnten, allenfalls strafbar sind und die zu Unrecht bezogenen Leistungen zurückzuer-

statten sind. 

 

Ort:_______________________  Datum:_____________________ 

Zeichnungsberechtigter der Organisation:________________________________________ 

Ansprechperson der Organisation:______________________________________________ 
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Das Antragsformular ist per E-Mail oder per Post einzureichen bei: 

Für den Bereich Kultur: 

Amt für Kultur 
Peter-Kaiser-Platz 2 
Postfach 684 
9490 Vaduz 
E-Mail: info.aku@llv.li 

Für den Bereich Frühförderung sowie Kinder- und Jugendförderung: 

Amt für Soziale Dienste 
Postplatz 2 
Postfach 63 
9494 Schaan 
E-Mail: info.asd@llv.li 
 
Für den Bereich Bildung: 

Schulamt 
Austrasse 79 
Postfach 684 
9490 Vaduz 
E-Mail: info.sa@llv.li 

Für den Bereich Sport: 

Stabsstelle für Sport 
Postfach 684 
Postfach 
9490 Vaduz 
E-Mail: sport@llv.li 
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